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Allgemeinverfügung des Landkreises München
Nr. 2189 / Allgemeinverfügung (Allgemeine Vorschrift im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007) des Landkrei-
ses München über die Festsetzung des 365-Euro-Ticket 
MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende zum 
01.08.2023 als Höchsttarif

Hintergrund

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 
(MVV GmbH) haben beschlossen, das zum 01. August 2020 im 
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) für Schülerinnen, 
Schüler und Auszubildende eingeführte 365-Euro-Ticket MVV 
mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket ab dem 01.08.2023 
als Höchsttarif fortzuführen. Ausgangspunkt der Überlegungen 
für dieses neue Angebot war den Schülern und Auszubildenden 
ein preisgünstiges Angebot anzubieten, um zum einen diese Ziel-
gruppe frühzeitig an den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug 
auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) zu entlasten. 

Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München sowie die 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg stellen wei-
terhin eine angemessene Finanzierung sinkender Fahrgelderlö-
se im MVV-Gemeinschaftstarif, die aus der Festsetzung des 
365-Euro-Ticket MVV als Höchsttarif resultieren, sicher. 

Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnah-
men im MVV-Gemeinschaftstarif wie bisher sicherzustellen, wer-
den als Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen 
an die Verkehrsunternehmen von den Aufgabenträgern im MVV 
für ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet jeweils eine Allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007  in Form 
einer Allgemeinverfügung erlassen.

Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetra-
ges und die Durchführung des Finanztransfers gegenüber den 
Verkehrsunternehmen im MVV erfolgt über die MVV GmbH auf 
Basis der „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“, die als 
Anlage 2 Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist und von der 
Gesellschafterversammlung der MVV GmbH am 12. Mai 2020 be-
schlossen und am 16. September 2022 fortgeschrieben wurde.

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungs-
gesetz (PBefG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 
und Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personen-
nahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) erlässt der Landkreis Mün-
chen im Anschluss zur Allgemeinverfügung vom 13. Mai 2020 die 
nachstehende Allgemeinverfügung, durch die die Festsetzung 
des 365-Euro-Tickets MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszu-
bildende verlängert wird:

Allgemeinverfügung:

1. Das 365-Euro-Ticket MVV gemäß Anlage 1 wird im allgemei-
nen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Art. 1 Abs. 
2 Satz 1 BayÖPNVG zum 01. August 2023 als Höchsttarif für alle 
Auszubildenden im Sinne der Definition der bezugsberechtigten 
Personen des 365-Euro-Ticket MVV in Anlage 1 (im Folgenden 
Auszubildende genannt) im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 
1370/2007 festgesetzt. Die hiermit verbundene gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung umfasst die Beförderung von Auszubil-
denden im gegenüber der bis zum 31. Juli 2020 geltenden Fas-
sung des MVV-Gemeinschaftstarifs (veröffentlicht am 14. August 
2019) geänderten MVV-Gemeinschaftstarif. Der sachliche und 
geografische Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist das 
Zuständigkeitsgebiet des Landkreises München in Bezug auf Ver-
kehrsleistungen im allgemeinen ÖPNV, für die der MVV-Gemein-
schaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV Anwen-
dung findet. Das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises München 
umfasst sein geografisches Gebiet sowie die Linienabschnitte 
außerhalb seines Gebiets, für die dem Landkreis München durch 
Zweckvereinbarung von Nachbaraufgabenträgern die Zuständig-
keit übertragen wurde, nicht jedoch die Linienabschnitte auf sei-
nem Gebiet, für die der Landkreis München die Zuständigkeit 
durch Zweckvereinbarung auf benachbarte Aufgabenträger 
übertragen hat.

2. Verkehrsunternehmen, die im geografischen Geltungsgebiet 
des MVV-Gemeinschaftstarifs Verkehrsleistungen im SPNV er-
bringen und den Höchsttarif anwenden, haben ab dem 01. Au-
gust 2023 einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die spe-
zifischen finanziellen Nachteile, die den Verkehrsunternehmen 
aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV als Höchsttarif er-
wachsen. Die Höhe der Ausgleichsleistungen richtet sich nach 
der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV 
GmbH (Anlage 2). Die Ausgleichsleistung je Verkehrsunterneh-
men ist auf den Betrag beschränkt, der dem finanziellen Nettoef-
fekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs der VO (EG) 1370/2007 auf-
grund der Einhaltung der Tarifpflicht nach Ziffer 1 entspricht. 

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoef-
fekt der Summe aller positiven und negativen Auswirkungen der 
Erfüllung der gegenständlichen gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung des Verkehrsunternehmens bezogen auf die Einhal-
tung der Tarifpflicht gemäß Ziffer 1 nicht übersteigen. Die Ver-
kehrsunternehmen sind verpflichtet, jährlich einen Nachweis 
darüber zu führen, dass die empfangenen Ausgleichsleistungen 
zu keiner Überkompensation im Sinne von Art. 4 und Art. 6 Abs.1 
in Verbindung mit dem Anhang der VO (EG) 1370/2007 geführt 
haben. Das Verfahren zur Nachweisführung richtet sich nach 
Maßgabe der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der 
MVV GmbH in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 2). 

4. Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landes-
hauptstadt München, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München 

und Starnberg) stellen gemeinsam zur Finanzierung des Aus-
gleichs nach Ziffer 2 aller Allgemeinverfügungen einen Gesamt-
ausgleichsbetrag zur Verfügung, der entsprechend der Finanzie-
rungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben 
wird und in Abhängigkeit von etwaigen Verbundraumerweite-
rungen steht; Details sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die Lan-
deshauptstadt München, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, 
München und Starnberg stellen hiervon insgesamt einen anteili-
gen Finanzierungsbetrag in Höhe von einem Drittel an der Ge-
samtfinanzierung (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) zur 
Verfügung. Die Verteilung dieses Betrages auf die Landeshaupt-
stadt München und die Landkreise erfolgt nach Maßgabe der Fi-
nanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2). Der Land-
kreis München geht davon aus, dass der Gesamtausgleichsbetrag 
ausreicht, um den Verkehrsunternehmen einen angemessenen 
Ausgleich für die spezifischen Nachteile im MVV aus der Einhal-
tung der Tarifpflicht zu gewähren und die finanzielle Nachhaltig-
keit der Erbringung der Verkehrsleistung im Sinne von Art. 2a Abs. 
2 b) VO (EG) 1370/2007 zu sichern. Sollte sich während der Gel-
tungszeit dieser Allgemeinverfügung zeigen, dass der Gesamt-
ausgleichsbetrag hierfür nicht ausreicht, wird der Landkreis 
München gemeinsam mit den übrigen Aufgabenträgern im MVV 
geeignete Maßnahmen (beispielsweise eine Anpassung der All-
gemeinverfügung oder des Gesamtausgleichsbetrags) prüfen, 
wie er der vorgenannten Zielsetzung gerecht werden kann. Glei-
ches gilt entsprechend bei einer Verbundraumerweiterung des 
MVV während der Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung. In 
diesem Fall wird der Landkreis München gemeinsam mit den üb-
rigen Aufgabenträgern im MVV darauf hinwirken, dass auch neu 
hinzutretende Aufgabenträger eine gleichlautende Allgemein-
verfügung erlassen und dass die „Finanzierungsrichtlinie 365-Eu-
ro-Ticket MVV“ fortgeschrieben wird.

5. Die objektive und transparente Aufstellung der Parameter, an-
hand derer die Ausgleichsleistung berechnet wird, die operative 
Abwicklung der Ausreichung der Ausgleichsleistungen, die Füh-
rung von Nachweisen durch die Verkehrsunternehmen und die 
Rückforderung von Ausgleichleistungen unter Einbindung der 
MVV GmbH richten sich nach der „Finanzierungsrichtlinie 
365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2). 

6. Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Landkreises München bekanntgegeben 
(Art. 41 Abs. 4 Satz 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). 
Die Verpflichtung nach Ziffer 1 tritt zum 01. August 2023 in Kraft. 

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Juli 2025 außer Kraft. Sie 
kann durch Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufge-
hoben werden. Der Landkreis München wird gemeinsam mit den 
anderen Aufgabenträgern im MVV bis zum 31. Dezember 2024 
über eine Nachfolgeregelung dieser Allgemeinverfügung befin-
den bzw. die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um auch 
nach dem 31. Juli 2025 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrs-
leistung durch die Verkehrsunternehmen unter Geltung des 
MVV-Gemeinschaftstarifs sicherzustellen. 

8. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung: 

Anlage 1: Tarifbestimmungen für das 365-Euro-Ticket MVV, ab-
rufbar unter www.landkreis-muenchen.de/themen/
mobilitaet/365-euro-ticket 

Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV, abrufbar 
unter www.landkreis-muenchen.de/themen/mobilitaet/365-
euro-ticket 

Fortschreibungen und Änderungen an der Anlage 2 werden als 
Änderung dieser Allgemeinverfügung nach Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG öffentlich bekannt gegeben.

Gründe:

Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt Mün-
chen sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Mün-
chen und Starnberg haben der Einführung des 365-Euro-Ticket 
MVV zugestimmt. Da die Umsetzung dieses neuen Angebotes 
nach den Prognosen der MVV GmbH, zu kalkulatorischen Min-
dereinnahmen von bis zu 30 Millionen pro Jahr (Fortschreibung 
entsprechend Anlage 2) führen kann und somit nicht ohne Aus-
gleichsleistungen möglich ist (vgl. § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbe-
förderungsgesetz (PBefG)), haben der Freistaat Bayern, der 
Stadtrat der Landeshauptstadt München sowie die Kreistage der 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg beschlos-
sen, den betroffenen Verkehrsunternehmen hierfür ab dem  
1. August 2020 einen wirtschaftlichen Ausgleich bis zu einer 
Höhe von 30 Millionen Euro pro Jahr zu gewähren, der Betrag von 
30 Millionen Euro wird entsprechend der Finanzierungsrichtlinie 
365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben. Die Höhe des 
jeweils aktuellen Gesamtausgleichsbetrages ergibt sich aus der 
jeweils aktuellen Finanzierungsrichtlinie.

Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichslei-
stungen an die Verbundverkehrsunternehmen im MVV erlässt 
der Landkreis München in seiner Funktion als Aufgabenträger für 
den allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG und ge-
mäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG zuständige Behörde im Sinne der 
VO (EG) 1370/2007 in seinem sachlichen und räumlichen Zustän-
digkeitsbereich gemäß Art. 8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 
1370/2007 eine Allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemein-
verfügung über die Festsetzung des MVV-Gemeinschaftstarif als 
Höchsttarif für alle Auszubildenden. Die gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung geht über die in § 45a PBefG enthaltene gemein-
wirtschaftliche Verpflichtung hinaus und im Rahmen des Aus-
gleichsverfahrens wird eine Doppelfinanzierung aufgrund Aus-
gleichsleistungen nach § 45a PBefG und nach dieser 
Allgemeinverfügung vermieden. 

Er beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union 
nach Maßgabe der VO (EG) 1370/2007 durch eine transparente 
und diskriminierungsfreie Ausreichung der Mittel an die Ver-
kehrsunternehmen und eine auf den finanziellen Nettoeffekt aus 
der Erfüllung der Tarifpflicht beschränkte Gewährung von Aus-
gleichsleistungen. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 Mün-
chen 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das 
Verwaltungsgericht München in 80335 München, Bayerstraße 
30, örtlich zuständig.

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Vollzug der Baugesetze
Nr. 2190 / Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 Abs.2 
Satz 4 bis 6 Bayer.Bauordnung -BayBO- i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 08.12.2022

Vorhaben: Neubau von einem Einzelhandels-Bürogebäude und 
einem Geschäfts-Wohngebäude mit oberirdischem Parkplatz 
und Tiefgarage

Grundstück: Gemarkung Haar Fl.Nr. 261/120, 254/4

Bauort: 85540 Haar Kr. München, Leibstraße/Vockestraße

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München vom 08.12.2022, 
Nr. 4.1-0140/22/N wurde die bauaufsichtliche Genehmigung für 
das Vorhaben „Neubau von einem Einzelhandels-Bürogebäude 
und einem Geschäfts-Wohngebäude mit oberirdischem Park-
platz und Tiefgarage“ auf dem Grundstück der Gemarkung Haar 
Fl.Nr. 261/120, 254/4 in 85540 Haar Kr. München, Leibstraße/Vo-
ckestraße erteilt.

2. Unter Ziffer 3 des Bescheides wurden gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) Befreiungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes erteilt.

3. Unter Ziffer 4 des Bescheides wurden Ausnahmen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes gestattet.

4. Unter Ziffer 4 des Bescheides wurden Abweichungen zugelas-
sen.

5. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestimmungen, die unter 
Ziffer 5 des Bescheides festgesetzt sind.

6. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Einwen-
dungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 
Bayer. Bauordnung).

7. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfahren über 20 
Nachbarn (Fl.Nrn. 261/100, 261/65,261/104 Gemeinde Haar) be-
teiligt sind, die dem Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, wird 
die Zustellung des Baugenehmigungsbescheides durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 Bayer. 
Bauordnung).

8. Die bauaufsichtliche Genehmigung war trotz der fehlenden 
Unterschrift und damit ohne Zustimmung der Eigentümer der 
Grundstücke mit den Flurnummern 261/65, 261/100 sowie 
261/104 der Gemarkung Haar zu erteilen, da öffentlich-rechtlich 
zu schützende nachbarliche Belange durch das Bauvorhaben 
nicht verletzt werden (Art. 68 Abs. 1 BayBO).

9. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
wirkt.

10. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in München erhoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München  
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Genehmigung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wir-
kung. Sofern mit diesem Bescheid auch eine Gestattung nach 
den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, gilt dies nicht für 
die wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

11. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die genehmigten Un-
terlagen können bei der Gemeinde Haar, Bauamt, oder beim 
Landratsamt München, Zimmer F 1.37 , Frankenthaler Str. 5-9, 
81539 München, eingesehen werden.

Nr. 2191 / Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 Abs.2 
Satz 4 bis 6 Bayer.Bauordnung -BayBO- i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 07.12.2022

Vorhaben: Teilnutzungsänderung eines bestehenden Kindergar-
tens mit Kinderkrippe

Grundstück: Gemarkung Sauerlach Fl.Nr. 1206, 15/8, 1/31

Bauort: 82054 Sauerlach, Hubertusstraße 2

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München vom 07.12.2022, 
Nr. 4.1-0195/19/N wurde die bauaufsichtliche Genehmigung für 
das Vorhaben „Teilnutzungsänderung eines bestehenden Kin-

dergartens mit Kinderkrippe“ auf dem Grundstück der Gemar-
kung Sauerlach Fl.Nr. 1206, 15/8, 1/31 in 82054 Sauerlach, Hu-
bertusstraße 2 erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestimmungen, die unter 
Ziffer 2 des Bescheides festgesetzt sind.

3. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Einwen-
dungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 
Bayer. Bauordnung).

4. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfahren über 20 
Nachbarn (Fl.Nrn.: 1/19, 1/30, 1/32, 1/43, und 1206/2, Gemar-
kung Sauerlach) beteiligt sind, die dem Bauvorhaben nicht zuge-
stimmt haben, wird die Zustellung des Baugenehmigungsbe-
scheides durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 
2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung).

5. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
wirkt.

6. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München erhoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München  
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Genehmigung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wir-
kung. Sofern mit diesem Bescheid auch eine Gestattung nach 
den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, gilt dies nicht für 
die wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

7. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die genehmigten Un-
terlagen können bei der Gemeinde Sauerlach, Bauamt, oder 
beim Landratsamt München, Zimmer F 1.18, Frankenthaler Str. 
5-9, 81539 München, eingesehen werden.

Regelsatzfestsetzungsverordnung
Nr. 2192 / Verordnung des Landkreises München über die 
Festsetzung der regionalen Regelsätze, nach denen die Hil-
fe zum Lebensunterhalt bemessen wird (Regelsatzfestset-
zungsverordnung) vom 12.12.2022

Der Landkreis München erlässt aufgrund von § 98 Absatz 2 der 
Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG) vom 
02.12.2008 (GVBl. S. 912, ber. S. 982), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 13.01.2020 (GVBl. S. 12), sowie § 3 Absatz 2 und § 
29 Absatz 3 des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) vom 
27.12.2003 (BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.12.2021 (BGBl. I S. 5162), folgende Verordnung:

§ 1

Die regionalen Regelsätze werden ab dem 1. Januar 2023 für das 
Dritte Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) auf die 
nachfolgend genannten Beträge festgesetzt: 

1. Regelbedarfsstufe 1		  mtl.	 517€

für jede erwachsene Person, die in einer Wohnung nach 

§ 42 a Abs. 2 Satz 2 SGB XII lebt und für die nicht Regelbedarfsstu-
fe 2 gilt.		

2. Regelbedarfsstufe 2		  mtl.	 464 €

für jede erwachsene Person, wenn sie

2.1   in einer Wohnung nach § 42 a Absatz 2 Satz 2 SGB XII mit ei-
nem Ehegatten oder Lebenspartner oder in eheähnlicher oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit einem Partner 
zusammenlebt oder					   
2.2   nicht in einer Wohnung lebt, weil ihr allein oder mit einer 
weiteren Person ein persönlicher Wohnraum und mit weiteren 
Personen zusätzliche Räumlichkeiten nach § 42 a Absatz 2 Satz 
3 SGB XII zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassen wird.

3. Regelbedarfsstufe 3 		  mtl.	 414€

für eine erwachsene Person, deren notwendiger Lebensunter-
halt sich nach § 27 b SGB XII bestimmt (Unterbringung in einer  
stationären Einrichtung).				  

4. Regelbedarfsstufe 4		  mtl. 	 432 €

für eine Jugendliche oder einen Jugendlichen vom Beginn des 15. 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.		

5. Regelbedarfsstufe 5 		  mtl. 	 358 € 

für ein Kind vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres.				  

6. Regelbedarfsstufe 6 		  mtl. 	 327 €

für ein Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres.	

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung des Landkreises München über die Festsetzung 
der regionalen Regelsätze (Regelsatzfestsetzungsverordnung) 
vom 16.12.2020 (Amtsblatt des Landkreises München Nr. 
50/1822) außer Kraft. 

Christoph Göbel

Landrat

(Fortsetzung nächste Seite)
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Änderung der Geschäftsordnung des Kreis-
tags München 
Nr. 2193 / Änderung der Geschäftsordnung des Kreistags 
München (GeschO-KT) aufgrund des Beschlusses des Kreis-
tags vom 12.12.2022

1. § 19a Absätze 1 und 3 GeschO-KT in der Fassung vom 
11.05.2020, zuletzt geändert zum 01.01.2022, lauten nach Be-
schluss des Kreistags vom 12.12.2022 wie folgt:

§ 19a

Hybride Sitzungen (Sitzungsteilnahme mittels Ton-Bild-
Übertragung)

(1) Hybride Sitzungen (Sitzungsteilnahme mittels Ton-Bild-Über-
tragung) sind für den Kreistag, 	 die in § 31 genannten Aus-
schüsse des Kreistags, den Ältestenrat sowie die nach § 43 Abs. 

2  gebildeten weiteren beratenden Gremien zugelassen. 

(3) Die Höchstzahl der zuschaltbaren Teilnehmer der Kreistags- 
bzw. Gremienmitglieder ist auf 50 % begrenzt. 

2. Die Änderung der GeschO-KT tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 
in Kraft.

München, 15.12.2022

Christoph Göbel

Bekanntmachung des Würmtal-Zweckver-
bandes für Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung.
Nr. 2194 / Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung  zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) vom 
15.12.2020 des  Würmtal-Zweckverbandes für Wasserver-

sorgung und Abwasserbeseitigung. 

Aufgrund der Art. 23, 24 und 88 der Gemeindeordnung (GO), der 
Art. 26 und Art. 42 Abs. 4 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG), der Art. 2, 5, 8 und 9 des Bayerischen 
Kommunalabgabengesetzes (BayKAG) sowie Art. 20 des Kosten-
gesetzes (KG) erlässt der Würmtal-Zweckverband für Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung folgende Satzung:

§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS/WAS) wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 1 Satz 2 (Erstattung der Kosten für die Grundstücksan-
schlüsse) erhält folgende Fassung:

²Von der Erstattungspflicht ausgenommen ist der Aufwand für die 
Unterhaltung und Erneuerung der Grundstücksanschlüsse, auch 
soweit es die nicht im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile 
betrifft.

§ 2

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft.

Planegg, den 13.12.2022 

Würmtal-Zweckverband

Rudolph Haux

Verbandsvorsitzender

(Fortsetzung)
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